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SATZUNG 

 

zur Änderung der Satzung über Abscheideranlagen 

im Gebiet der Stadt Kassel vom 9. Dezember 2002 

 

(Erste Änderung) 

 

vom  

 

 

 

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 50, 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung 

vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 

(GVBl. S. 121), der §§ 1 - 5a und 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der 

Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. S 134), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 

20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) sowie aufgrund des Hessischen Wassergesetzes (HWG) in 

der Fassung vom 14. Dezember 2010 (GVBl. I. S. 548), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. 

September 2015 (GVBl. S. 338) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ihrer 

Sitzung vom        folgende Satzung über Abscheideranlagen im Gebiet der Stadt Kassel 

beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

 

 

 

§ 1 Abs. 1 Nr. 1-3 erhält folgende Fassung: 

 

 

(1) Die Stadt betreibt eine öffentliche Anstalt, die die Entsorgung von Abfällen regelt, die 

innerhalb des Stadtgebietes in  

 

1. Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten nach DIN EN 858 bzw. DIN 1999 in ihren 

jeweils gültigen Fassungen, 

 

2. Abscheideranlagen für Fette nach DIN EN 1825 bzw. DIN 4040 in ihren jeweils 

gültigen Fassungen, 

 

3. Abscheideranlagen für Stärke  

 

bei bestimmungsgemäßen Gebrauch angesammelt worden sind. 



 

 

 

Artikel 2 

 

 

§ 2 erhält folgende Fassung: 

 

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung jeder 

zusammenhängende Grundbesitz, der eine wirtschaftliche Einheit im Sinne des § 70 

Bewertungsgesetz bildet. 

 

 

Artikel 3 

 

 

In § 3 Abs. 5 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

 

Auf Verlangen ist der Anstalt die entsprechende Sachkunde nachzuweisen. 

 

 

Artikel 4 

 

 

§ 4 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

 

(1)  Abscheideranlagen bedürfen der Genehmigung durch die Anstalt. Dem Antrag sind die 

zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen gemäß der Satzung über die 

Abwasserbeseitigung in der Stadt Kassel in der jeweils gültigen Fassung beizufügen. Die 

Abscheideranlage bedarf nach Einbau der Abnahme durch die Anstalt. 

 

(2) Die laufende Kontrolle der Abscheideranlage obliegt dem Verpflichteten  

(§ 3). Das Betriebstagebuch ist auf Verlangen der Anstalt vorzulegen. 

 

 

Artikel 5 

 

 

§ 4 Abs. 5 Nr. 1 - 2 und Abs. 6 erhalten folgende Fassung: 

 

(5) Für die einzelnen Arten von Ascheideranlagen gilt Folgendes: 

 

1. Für Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen nach DIN EN 858 bzw. DIN 1999 sind die 

Reinigungsintervalle so festzulegen, dass das Speichervolumen des Abscheiders oder 

des Schlammfanges nicht überschritten und die Funktionsfähigkeit nicht 

unterbrochen wird. 

 



 

 

 

 

 

 

 Das Abscheidergut muss ohne Zugabe von Wasser saugfähig sein. 

  

 Die Anstalt behält sich vor, die Reinigung bei Bedarf durchzuführen. Dies gilt 

insbesondere bei starker Sedimentation im Schlammfang und bei der 

Überschreitung des Speichervolumens des Schlammfanges bzw. des Abscheiders. 

 

 Nach der Entleerung sind Abscheider und deren Schlammfänge sofort durch den 

Verpflichteten mit Frischwasser oder geeignetem Brauchwasser bis zum 

Ablaufniveau zu füllen. Der Schwimmer ist auf seine Funktionsfähigkeit zu 

überprüfen. Frischwasser oder geeignetes Brauchwasser ist durch den 

Verpflichteten kostenfrei bereitzustellen. 

 

2. Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825 bzw. DIN 4040 und Abscheideranlagen für 

Stärke sind so rechtzeitig zu leeren, dass das Speichervolumen des Abscheiders oder 

des Schlammfanges nicht überschritten wird. 

 

 Schlammfang und Abscheider sind mindestens einmal in drei Monaten vollständig 

zu entleeren und zu reinigen. Ausnahmen bezüglich des Entleerungsintervalls sind 

auf Antrag bei der Anstalt und nach Zustimmung durch die Anstalt möglich. 

 

 Die Anstalt kann zulassen, dass durch den Einsatz von Spezialfahrzeugen 

Fettabscheider und die dazugehörigen Schlammfanginhalte vor Ort separiert 

werden und die wässerige Phase wieder dem Abscheider oder Schlammfang 

zugeführt wird.  

 

 Der Einsatz von biologischen Mitteln (Bakterien, Enzymen usw.) zur sogenannten 

Selbstreinigung ist nicht zulässig.  

 

 Die Anstalt behält sich vor, die Reinigung bei Bedarf durchzuführen. Dies gilt 

insbesondere bei starker Sedimentation im Schlammfang und bei der 

Überschreitung des Speichervolumens des Schlammfanges bzw. des Abscheiders. 

 

(6)  Die Anstalt kann die unverzügliche Entleerung von Abscheideranlagen anordnen, wenn 

dies zur Verhütung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich 

ist. Dasselbe gilt bei Überschreitung der in Abs. 5 Nr. 2 genannten Fristen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artikel 6 

 

 

§ 6 erhält folgende Fassung: 

 

(1)  Die von der Anstalt zu erhebenden Gebühren entstehen für die An- und Abfahrt, 

Leerung, Reinigung und Entsorgung der Abscheider- und Schlammfanginhalte.  

 

(2)  Gebührenpflichtig ist derjenige, der zur Zeit der jeweiligen Inanspruchnahme der 

öffentlichen Einrichtung der nach § 3 Verpflichtete war. Die Gebührenschuld entsteht mit 

der Inanspruchnahme.  

 

(3)  Die Gebühren betragen für die unter Abs. 1 aufgeführten Arbeiten: 

 

1.  Bei Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten 0,115 Euro pro Liter Nutzinhalt der 

jeweiligen Abscheideranlage (Nutzinhalt = das von der Anstalt ermittelte 

Nutzvolumen des Abscheiders und des Schlammfanges). 

 

2.  Bei Abscheideranlagen für Fette und Stärke 0,045 Euro pro Liter Nutzinhalt der 

jeweiligen Abscheideranlage (Nutzinhalt = das von der Anstalt ermittelte 

Nutzvolumen des Abscheiders und des Schlammfanges). 

 

 

Artikel 7 

 

 

§ 7 Abs. 1 und 3 erhalten folgende Fassung: 

 

(1)  Ordnungswidrig handelt, wer als Verpflichteter gemäß § 3 vorsätzlich oder fahrlässig die 

ihm nach § 4 Abs. 1 und 2 und Abs. 4 bis 9 obliegenden Pflichten verletzt. 

 

(3)  Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils gültigen Fassung findet 

Anwendung. 

 

Artikel 8 

 

 

§ 8 erhält folgende Fassung: 

 

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Sie ersetzt 

die Satzung vom 9. Dezember 2002. Die Satzung vom 9. Dezember 2002 tritt am gleichen Tage 

außer Kraft. 
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